
der wirtschaftlich-organisatorischen und 
kulturell-erzieherischen Funktion.
(2) Er hat das ökonomische System der 
Leitung und Planung der Volkswirtschaft 
und die Organisation der Arbeit ständig 
zu vervollkommnen und weiterzuent
wickeln.
(3) Die Ausarbeitung und Durchführung 
der Perspektiv- und Volkswirtschafts
pläne muß gewährleisten

die konsequente Ausnutzung der öko
nomischen Gesetze des Sozialismus, 
die Steigerung der Arbeitsproduktivi
tät und die konsequente Durchsetzung 
des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts,
die weitere Entwicklung der materiell- 
technischen Basis,
die Entwicklung der führenden Zweige 
der Volkswirtschaft, 
die Erhöhung der Akkumulation und 
den konzentrierten Einsatz der Kräfte 
und Mittel,
die weitere Entwicklung und Vervoll
kommnung des gesamten Schul- und 
Ausbildungssystems, insbesondere des 
Hoch- und Fachschulwesens.

(4) Der Ministerrat bestätigt die Ent
würfe der Perspektiv- und Volkswirt
schaftspläne sowie der Staatshaushalts
pläne und legt sie der Volkskammer zur 
Beschlußfassung vor. Er beschließt über 
die Kredit- und Valutapläne und ent
scheidet die grundsätzlichen Fragen des 
Finanz-, Währungs- und Kreditwesens 
sowie der Preisbildung.
(5) Der Ministerrat hat in Übereinstim
mung mit dem erreichten Stand der Pro
duktivkräfte und der Wirtschaft die 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Bevölkerung weiter zu verbessern und 
Maßnahmen für die Hebung der Volks
gesundheit zu treffen.

§6
(1) Der Ministerrat hat die Arbeit seiner 
Organe und der Räte der Bezirke auf die 
Lösung der festgelegten volkswirtschaft
lichen Grundaufgaben mit höchstem Nutz
effekt zu konzentrieren, ihre Tätigkeit 
zu koordinieren und anzuleiten sowie die

Durchführung der Beschlüsse zu kontrol
lieren.
(2) Der Ministerrat hat Maßnahmen zu 
treffen, die gewährleisten, daß alle Rechts
träger von Volkseigentum dieses gewis
senhaft bewirtschaften und größte Spar
samkeit üben und jede Vergeudung ver
hindern.
(3) Der Ministerrat ist für die Anleitung 
und Qualifizierung der Arbeit seiner 
Organe und der Räte der Bezirke ver
antwortlich. Dadurch sollen ständig die 
Aktivität und Schöpferkraft der Volks
massen entfaltet, die Erfahrungen des 
sozialistischen Aufbaues breit verall
gemeinert sowie alle Schichten der Bevöl
kerung in die Ausarbeitung und Ver
wirklichung der Pläne, der Gesetze und 
Beschlüsse der Volkskammer, der Erlasse 
und Beschlüsse des Staatsrates und der 
Verordnungen und Beschlüsse des Mini
sterrates und die Kontrolle ihrer Durch
führung einbezogen werden.
(4) Der Ministerrat nimmt regelmäßig 
Rechenschaftslegungen über die Erfüllung 
der Aufgaben entgegen und ist dafür 
verantwortlich, daß das Prinzip der 
Rechenschaftslegung der unteren vor den 
übergeordneten Organen und Leitern 
stärker durchgesetzt wird. Der Minister
rat hat die Ausbildung, Weiterbildung 
und Qualifizierung der Staats- und Wirt
schaftsfunktionäre nach einem einheit
lichen System zu gewährleisten und die 
sozialistischen Prinzipien der Arbeit mit 
den Menschen im Staats- und Wirtschafts
apparat durchzusetzen.
(5) Der Ministerrat ist verantwortlich 
für die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit sowie für den 
Schutz des gesellschaftlichen Eigentums 
und der sozialistischen Gesellschaftsord
nung. Er hat die Rechte der Bürger zu 
sichern.
(6) Der Ministerrat arbeitet eng mit der 
Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland und den in ihr vereinigten 
Parteien und Massenorganisationen zu
sammen, damit alle Kräfte des Volkes 
für den umfassenden Aufbau des Sozia
lismus organisiert und die Beziehungen
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